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Gemeinderatsbeschlüsse vom 15. 12. 2010 / AUSHANG 
 
 
Punkt 1 : Berichte des Bürgermeisters 

Beschluss : Die Berichte des Bürgermeisters werden vom Gemeinderat zur Kenntnis 
genommen. 

 
Punkt 2 : Flächenwidmungsplan Stams; Änderung einer Teilfläche des Gst. 2426/10 

(neu) „Madergründe – Alpenländische Heimstätte“ von derzeit 
Vorbehaltsfläche für objektgeförderten Wohnbau gem. § 52, Abs. 1, lit. b), 
TROG 2006 in Freiland 

Beschluss : Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich die Änderung des 
Flächenwidmungsplanes im Bereich des Grundstückes 2426/10 (neu): 
a) die Umwidmung einer Teilfläche von derzeit Sonderfläche Grünanlage 

mit Parkflächen in Vorbehaltsfläche für objektgeförderten Wohnbau 
gemäß § 52, Abs. 1, lit. b) TROG 2006; 

b) die Umwidmung einer Teilfläche von derzeit Sonderfläche Grünanlage 
mit Parkflächen in Freiland gemäß § 41 TROG 2006. 

Diese Umwidmung wird ab 16. 12. 2010 durch vier Wochen hindurch im 
Gemeindeamt Stams während der Amtsstunden zur öffentlichen 
Einsichtnahme aufgelegt. 
Die Änderungen des Flächenwidmungsplanes werden wirksam, wenn 
innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme 
zum Entwurf abgegeben wird und die Tiroler Landesregierung dem 
Umwidmungsbeschluss die aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt. 

 
Punkt 3 : Allgemeiner und ergänzender Bebauungsplan Madergründe – Alpen-

ländische Heimstätte (AE/025/10/2010); Auflage und Beschlussfassung 

Beschluss : Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich, 
a) den Entwurf des allgemeinen und ergänzenden Bebauungsplanes 

AE/025/11/2010, Planungsbereich „Madergründe – Alpenländische 
Heimstätte“, Gp. 2426/10 (neu), ab dem 16. 12. 2010 durch vier 
Wochen hindurch im Gemeindeamt Stams zur öffentlichen 
Einsichtnahme aufzulegen; 

b) den allgemeinen und ergänzenden Bebauungsplan AE/025/11/2010 zu 
erlassen, wenn innerhalb einer Woche nach der Auflagefrist keine 
Stellungnahme zum Entwurf von einer dazu berechtigten Person 
eingebracht wird. 

 
Punkt 4 : Flächenwidmungsplan Stams, Grundstück 2393/2 (Kaisheimerstraße 3), 

Änderung der Widmung von derzeit Wohngebiet in gemischtes 
Wohngebiet gem. § 38, Abs. 2, TROG 2006; Behandlung von 
Stellungnahmen 

Beschluss : Der Gemeinderat beschließt nach Behandlung der Stellungnahmen zum 
Gemeinderatsbeschluss vom 21.10.2010 und unter Hinweis auf die 
neuerliche Stellungnahme des Raumplaners DI Egg vom 15.12.2010 
mehrheitlich die Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich des 
Gst. 2393/2, KG Stams, (Kaisheimerstraße 3) von derzeit Wohngebiet in 
gemischtes Wohngebiet gemäß § 38, Absatz 2, TROG 2006. 
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Punkt 5 : Neufassung von Gemeindeverordnungen 

Beschluss : Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
a) die Friedhofsordnung in der vorliegenden Fassung vom 15. 12. 2010; 
b) die Friedhofsgebührenordnung in der vorliegenden Fassung vom 15. 

12. 2010 mit der Änderung der Grabbenützungsgebühren in eine „5-
Jahres-Gebühr“; 

c) die Kanalordnung in der Fassung vom 25. 11. 2010; 
d) die Kanalgebührenordnung in der Fassung vom 13. 12. 2010, wobei in 

§ 3, Abs. 3, die Variante (1) und in § 5 die Variante (2) gültig sind; 
e) die Wasserleitungsordnung in der Fassung vom 25. 11. 2010; 
f) die Wasserleitungsgebührenordnung in der Fassung vom 13. 12. 2010, 

wobei in § 3, Abs. 4, die Variante (1) gültig ist. 

 
Punkt 6 : Festsetzung der Abgaben und Gebühren für das Jahr 2011 

Beschluss : Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
a) die Erhöhung der Kanalanschlussgebühr auf € 4,92/m³ umbauten 

Raum; 
b) die Änderung der Friedhofsgebühren gemäß Friedhofsgebühren-

ordnung vom 15. 12. 2010; 
c) die Erhöhung der Hundesteuer für den ersten Hund auf € 45,00 und für 

jeden weiteren Hund auf € 75,00 
d) die übrigen Gebühren und Abgaben 2011 in gleicher Höhe einzuheben 

wie im Jahr 2010 (siehe Aufstellung). 

 
Punkt 7 : Neufassung des Förderungskataloges der Gemeinde Stams 

Beschluss :  Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Förderungskatalog der 
Gemeinde Stams zu überarbeiten. 

 
Punkt 8 : Haushaltsplan 2010; Überschreitungsgenehmigungen 

Beschluss : Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Überschreitungen zum 
Haushaltsplan 2010 in der Gesamthöhe von € 210.325,04. 

 
Punkt 9 : Vorlage der Kassenprüfungsniederschrift 

Beschluss : Die Niederschrift des Überprüfungsausschusses über die Prüfung der 
Gemeindegebarung am 21.10.2010 wird vom Gemeinderat zur Kenntnis 
genommen. 

 
Punkt 10 : Anträge, Anfragen, Allfälliges 

 Details zu diesem Punkt sind im ausführlichen Sitzungsprotokoll enthalten. 
 
 
 
 
 
Angeschlagen am  16.12.2010 

Abgenommen am   31.12.2010 

 


